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Bekanntgabe des Beschlusses des Integrationsrates vom 09.06.2009 zur 
Beschlussvorlage 2251/2009 Verteilung der Mittel zur Förderung von Interkulturellen 
Zentren für das Jahr 2009. Förderanträge: Islamischer Kulturverein e.V., Jugendhilfe 
Afrika 2000 e.V., Klezmer und Ästhetik Akademie Integrations- und 
Begegnungszentrum e.V. 
 
Zu o.g. Beschlussvorlage wird mitgeteilt, dass der Integrationsrat die Vorlage in seiner Sitzung am 
09.06.2009 beschlossen hat, der Rat abschließend in der Sitzung am 30.06.2009. 
 
Aufgrund der ungünstigen Zeitabfolge der Sitzungstermine (Sitzung Integrationsrat 09.06.2009, 
Ausschuss Soziales und Senioren am 20.08.2009) hätte die o.g. Beschlussvorlage dem Rat erst zur 
Sitzung am 10.09.2009 zur abschließenden Entscheidung vorgelegt werden können. Um die Aus-
zahlung der Fördermittel nicht zu verzögern, wurde die Vorlage dem Ausschuss Soziales und Seni-
oren bereits zur Sitzung am 08.06.2009 mit entsprechender Begründung zur Kenntnis gegeben unter 
Hinweis auf eine spätere Mitteilung über den Beschluss des Integrationsrates. 
 
Zugewiesene Haushaltsmittel für den Integrationsrat – Verfahren - 
 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 12.02.2004 folgendes beschlossen: 
 
„im Rahmen der jährlichen Haushaltsaufstellung werden dem Integrationsrat Haushaltsmit-
tel zugewiesen, über deren Verwendung der Integrationsrat selbstständig entscheidet. 
... 
a) Zuschüsse für die Arbeit von Vereinen, Zentren und Initiativen, die in der  

Migrations-/ Integrations- und Antidiskriminierungsarbeit tätig sind. 
... 
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Die Beschlüsse des Integrationsrates über die Verwendung der Haushaltsmittel gibt die 
Verwaltung den entsprechenden Fachausschüssen und dem Finanzausschuss unverzüg-
lich zur Kenntnis. Der Rat entscheidet abschließend.“ 
 
 
 
 
  
 


